
2 Der Expoſitus Cßn Lulth, der Dabehe Verſehen hatte, wie

die vorher erwähnten, unterläßt tatſächlich die dritte heilige Meſſe, und

tut dies um ſo beruhigter, als ja am Allerſeelentag die Anhörung der

heiligen Meſſe nicht vorgeſchrieben iſt. Freilich iſt die ganze Gemeinde

verſammelt zum erwarteten Spätgottesdienſt, aber Cäſar lieſt zum

Erſatz nur etwas über das Fegefeuer vor. Sicher iſt, daß er damit nicht

unrecht gehandelt hat; ob aber auch nicht unklug? Die Beantwortung

der letzten Frage hängt von der Verfaſſung ſeiner Gemeinde ab. Sind

ſeine Pfarrholden wirklich ſo arglos und gutmütig, daß ein Aergernis

aus der Unterlaſſung des Gottesdienſtes nicht zu befürchten war, dann

konnte und mußte er die Zelebration unterlaſſen. Einem Seelſorger iſt

zu einer ſolchen Gemeinde zu gratulieren und der Gemeinde zu einem

Seelſorger, der in ſo hohem Anſehen ſteht. War aber ein Aergernis zu

erwarten, ſo konnte und mußte er noch einmal zelebrieren.

Die Löſung dieſer Fälle ergibt ſich alſo bereits aus der richtigen

und allgemein angenommenen Interpretation des kirchlichen Gebotes

vom ieiunium naturale; die Schwierigkeit kann ſich nur darin ergeben,

in einem beſtimmten Falle feſtzuſtellen, ob wirklich das periculum gravis

scandali vorliegt. Epikie, welche die ſubjektive Annahme iſt, daß ein

Geſetz wegen beſonderer Schwierigkeit der Erfüllung im Einzelfalle nicht

verpflichtet, iſt in dieſen Fällen nicht notwendig.

Linz.

Dr Ferdinand Spies berger.

V. (Eheaufgebot am Nachmittag.) Die Braut Emilia hat ihr

Domizil in der Großſtadt, der Bräutigam Johann nicht allzu weit davon

entfernt in einem Marktflecken. Politiſch und kirchlich rechtmäßig vom

zweiten und dritten Aufgebot dispenſiert, ſollen beide am Sonntag vor

ihrem Trauungstage in den zwei Domizilspfarrkirchen aufgeboten

werden. Am Freitag vorher richtet die hinſichtlich der Trauung zuerſt

etwas unſchlüſſige, dann aber feſt entſchloſſene Braut noch einen normal

gehaltenen Brief an ihren Bräutigam, er möchte den Verkündſchein

ſeiner Domizilspfarre rechtzeitig requirieren. Am Samstag jedoch kommt

aus dem Domizilsort des Bräutigams eine entfernte Verwandte der

Braut zu derſelben und redet ihr aus wohl ganz nichtigen Gründen

den Bräutigam aus dem Sinn. Die Braut eilt voll Aufregung am Abend

ins nahe Stadtpfarramt und bittet dringend, das Aufgebot zu unter⸗

laſſen. Der Verwandten, welche ihren Zweck erreicht ſieht, und Samstag

abends zurückreiſt, gibt ſie einen kurzen Abſagebrief an den Bräutigam

mit und einen zweiten an den dortigen Pfarrer, das Aufgebot möchte

unterbleiben. Es folgt jedoch eine ſchlafloſe Nacht für die Braut. Sie

überdenkt alles, kehrt zu ihrem verlaſſenen Entſchluß zurück, eilt am

Morgen ins Stadtpfarramt und bittet wieder um das Aufgebot, das

auch ſtattfindet. Zur gleichen Stunde aber erhalten der Bräutigam

und der Pfarrer desſelben die Abſagebriefe, und das Aufgebot in der

Domizilspfarre des Bräutigams unterbleibt. Der beſtürzte Bräutigam

aber eilt zur Bahnſtation und kommt am frühen Vormittag in der Stadt
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mente einzuholen und vielleicht ene Löſungdes Rätſels finden.hört aunen von der ſage am en und der Bitte
orgen und dem alſo doch erfolgten Aufgebot. Er wagt nunmehrauch

Beſuch bei der raut, ſich klar werden. Es Imm
Usſprache und Verſtändigung, daß die Trauung zum beſchloſſenen
Termin ſtatt

inden Oll Aber das Aufgebo der Domizilspfarre des
Bräutigams fehlt! Schnell eilt derſelbe darum i ſeinen Wohnort zurück
und Imm 22 Uhr nachmittags mit dem Eiſenbahnzug daſelbſt
0 er  ein kurz darauf Aſt temlos der Pfarrkanzlei und bittet
das Aufgebo Nachmittag bei der Segenanda mit dem Hinweis
daß E3 Vormittag der Domizilspfarre der rau ſtattgefunden
habe Der Pfarrer, zuerſt betroffen, greift zUum CEX und
findet Eenne wenigſtens hinſichtlich der kirchlichen Vorſchriften glückliche
Löſung CI 1024 Denn nach emſelben ſoll das Afgebo ſtatt⸗
finden inter gollemnia aut mnter alia divina officia, ad Juae
populus trequens ccedat welch etztere Bedingung bei der kirchlichen
Segenanda Sonntag nachmittags zutri Der Pfarrer nimmt
alſo das ufgebo vor Hinſichtlich der ſtaatlichen Gültigkeit der Ehe
nach öſterreichiſchen Geſetzen iſt der Vorgang jedo nicht einwandfrei
Der Pfarrer wünſcht darum bectore, daß dieſe Unter ſehr ungewöhn⸗
en Auſpizien geſchloſſene Ehe ene glückliche ſei und ſich kein Nla
zur Reue ber die Eheſchließung einſtelle. Quod fiat

Ulrichskirchen. Theodor ief, Pfr päpſtl Ehrenkämmerer.
VI (Geſto Uhren. H rokulu iſt rmacher. In ſeinem auſe

efinde ſich Ene Anzahl Taſchenuhren, deren Räderwerk zUm erger
und Verdruß der Beſitzer Ruheſtand ſich begeben hat An
Sonntag geht rotulu den Gottesdienſt, nachdem EL Zimmer und
au wohl verſchloſſen ＋ Wie EL wieder heimkommt, findet ELr die
Türen erbrochen. Die reparaturbedürftigen ren ſind aus der Werk⸗
ſtätte verſchwunden mit dem ieh ſind ſie fortgewandert Dieſer ver
au ſie konzeſſionierte Uhrenhändler, die nach Vornahme der nötige
eparaturen ſie ver  iedene Perſonen eiter verkaufen. Der ieb
bleiht unentdeckt Quid de restitutione?

Prokulus 9 die ihm zur Reparatur übergebenen fremden Uhren
Verwahrung genommen. Es ieg mithin Ai Verwahrungsvertrag

(depositum vor Das allgemeine bürgerliche Geſetzbu für Oeſterreich
beſtimmt 964 Der Verwahrer haftet dem Hinterleger für den aus
der Unterlaſſung der pflichtmäßigen Obſorge verurſachten Schaden,
aber nicht für den Zufall ſelbſt dann nicht wenn EL die anvertraute,
oh chon koſtbarere Sache mit Aufopferung ſeiner elgenen retten
können rokulu wäre Omi erſatzpflichtig, wenn EL Ee3 hätte mangeln
laſſen der pflichtgemäßen Obſorge Wie weit geht nun dieſe bei
Uhrmacher? Lla vom 17 II. 1867 El ES Der Uhrmacher
genügt ſeiner Pflicht enn Er die zur Reparatur übernommene Uhr
neben anderen Arbeitszimmer aufhäng ohne ſie beſonders zu


